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MARKTGEMEINDE 

RIEGERSBURG 
 
 
 

Informationsschreiben für Eltern und Kinder bzw. alle Verkehrsteilnehmer 
 

Begegnungszone und Schulstraße im Bereich Marktplatzweg 

ab Montag, 23. Februar 2026 (nach den Energieferien) 

 
Liebe Eltern, liebe Kinder, geschätzte Verkehrsteilnehmer:innen, 
 
in der Sitzung des Gemeinderates der Marktgemeinde Riegersburg am 15.09.2025 wurden zwei 
wichtige Verkehrsmaßnahmen beschlossen, die die Sicherheit und Lebensqualität – 
insbesondere für Kinder – verbessern sollen: 
• die Einrichtung einer Begegnungszone (§ 76 c STVO) 
• die Einrichtung einer Schulstraße (§ 76 d STVO) 

 
Mit diesem Schreiben möchten wir aufklären: 
• Was bedeutet das konkret?  
• Wo und wann gelten diese Regelungen? 

 

Begegnungszone – „Rücksicht hat Vorrang“ 
 

Die Begegnungszone gilt ab der Höhe der Bibliothek bis zum Friedhofweg. 
 
In einer Begegnungszone teilen sich alle Verkehrsteilnehmer:innen den Straßenraum. 

Dabei gelten besondere Regeln: 

✓ Fußgänger:innen haben Vorrang und dürfen die 

Fahrbahn nutzen. 

✓ Sie dürfen jedoch Fahrzeuge nicht mutwillig behindern. 

✓ Fahrzeuge dürfen mit maximal 20 km/h fahren. 

✓ Parken ist nur auf gekennzeichneten Flächen erlaubt. 

✓ Es geht um ein rücksichtsvolles Miteinander, sodass ein 

verkehrssicherer gemeinsamer Verkehrsraum entsteht. 

 
Blatt bitte wenden! 
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Schulstraße – „mehr Sicherheit vor der Schule“ 
 

Die Schulstraße erstreckt sich vom Marktplatz bis 

zum Friedhofweg. Sie gilt 

nur an Schultagen in der Zeit von 

06:45 Uhr bis 07:45 Uhr und von 

11:30 Uhr bis 12:45 Uhr 

Während dieser Zeiten gilt: 

✓ Fahrverbot für alle Autos (im „blauen“ Bereich der Grafik)  

✓ Ausgenommen sind Fahrradverkehr (Roller), Schulbusse 

und Krankentransporte. 

✓ Ebenso ausgenommen sind Fahrten von Anrainer:innen, 

Einsatzfahrzeugen, Straßendienst, Müllabfuhr, Pannenhilfe sowie Berechtigte. 

✓ In diesen Zeiten ist ein Zufahren zu den Schulen/Kindergärten mit dem Auto nicht möglich! 

✓ Kinder können so sicher zu Fuß, mit dem Roller oder dem Fahrrad zur Schule kommen und 

den gesamten Straßenraum ohne Gefährdung durch Autos nutzen. 

Gemeinsam für mehr Sicherheit durch ein rücksichtsvolles Miteinander. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!  

 Mit freundlichen Grüßen 

 Bürgermeister Manfred Reisenhofer 


